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Geschätzte Stimmbürgerinnen, geschätzte Stimmbürger
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Abstimmungsbüchlein zu den drei Sachvorlagen des Bezirks Einsiedeln für den 
Urnengang vom 28. November 2021 liegt vor Ihnen. Das Abstimmungsbüchlein ent-
hält in kurzer und knapper Form die wichtigsten Informationen zu diesen Sachge-
schäften und ermöglicht es, sich nochmals zeitnah zur Abstimmung zu informieren.

Wenn Sie sich eingehender mit den drei Sachvorlagen
 Bau Verwaltungszentrum «Einsiedlerhof»
 Teilrevision Nutzungsplanung 1 (Integration Gewässerraum, Naturgefahren)
 Teilrevision Nutzungsplanung 2 (plangrafische Anpassungen und Nachführungen 

sowie Teilaufhebung des Gestaltungsplanes «Eschbach»)

befassen möchten, finden Sie ausführlichere Informationen wie gewohnt in der 
Botschaft des Bezirksrates zur Bezirksgemeinde vom 21. September 2021. An der 
Bezirksgemeinde wurden die drei Sachgeschäfte vorberaten und an die Urne über-
wiesen. Die Botschaft wurde Ihnen in Papierform postalisch zugestellt.

Der vollständige Text der Botschaft zu den drei 
Sachvorlagen sowie das Protokoll zur beratenden 
Bezirksgemeinde sind auch online unter
www.einsiedeln.ch/politik/bezirksgemeinde/
archiv-bezirksgemeinde 
abrufbar.
  

Wir freuen uns, dass Sie sich für die politischen Geschäfte des Bezirks Einsiedeln
interessieren und grüssen Sie freundlich.

Bezirkskanzlei Einsiedeln
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Sachvorlage  
«Bau Verwaltungszentrum ‹Einsiedlerhof›»

Das bezirkseigene Einsiedlerhof-Gebäude am Klosterplatz ist alt 
und unter finanziellen sowie verhältnismässigen Aspekten nicht 
mehr sanierungsfähig. Die Verwaltung ist an verschiedenen 
Standorten im Dorf eingemietet, das Rathaus ist voll. Mit dem 
geplanten Neubau soll darum – bürgerfreundlich und barriere-
frei – ein zentrales Verwaltungszentrum «Einsiedlerhof» errich-
tet werden. Gleichzeitig möchte auch die Röm.-Kath. Kirchge-
meinde Einsiedeln auf dem Areal ihr seit Jahrzehnten verfolgtes 
Projekt eines Pfarreiheims erstellen (eigene Sachvorlage).  

Realisiert wird die Gesamtüberbauung «Einsiedlerhof» (beste-
hend aus Verwaltungszentrum, Pfarreiheim, zwei Gebäuden für 
Wohnen/Gewerbe) von der Schweizer Firma Halter AG als Total-
unternehmerin. Diese erstellt für sich die beiden Gebäude Woh-
nen/Gewerbe. Nötig sind diverse Landabtausche und -verkäufe.

Der heutige Einsiedlerhof, 1748/49 errichtet, diente über die 
Jahrhunderte verschiedenen Zwecken (Kanzlerhaus, Herr-
schafts haus, Wirtshaus, Erholungsheim, Notspital, schulische  
Einrichtungen). Das Gebäude ist heute baufällig und nicht denk-
malgeschützt.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden verschiedene Ver-
suche unternommen, um die Liegenschaft Einsiedlerhof einer 
optimaleren und wirtschaftlicheren Nutzung zuzuführen. Alle 
sind bislang gescheitert. Initiativen, die einen gesamthaften Ver-
kauf, die Abgabe im Baurecht und/oder ein Hotel oder Hallen-
bad vorsahen, fanden keine Zustimmung beim Volk. Am meisten 
Sympathien genoss aber die Idee einer Mischnutzung mit Woh-
nen/Gewerbe, Verwaltung und Pfarreizentrum. Der Bezirksrat 
knüpft mit der vorliegenden Sachvorlage hier an.

Worum geht es?

Chronik
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Aus dem 2018 initiierten Wettbewerbsverfahren ging das Pro-
jekt TRIAS von Halter AG/Pool Architekten als Sieger hervor. Die 
Denkmalpflege unterstützt das – für sie überzeugende – Projekt.

Projekt TRIAS

Pfarrheim

Verwaltungs- 
zentrum

Wohn- und  
Geschäftshaus

Stiftung  
Jugendkirche

Das Projekt TRIAS mit dem Pfarreiheim links neben der Jugendkirche, an-
schliessend links die beiden Gebäude Wohnen/Gewerbe und rechts von die-
sen das Verwaltungszentrum.

Die neuen Parzellen nach Annahme der Sachvorlage. Weiss: Stiftung Jugend-
kirche. Rot: Röm.-Kath. Kirchgemeinde. Blau: Halter AG. Gelb: Bezirk Einsie-
deln.
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Sachliche
Argumente

Wirtschaftliche
Argumente

Infolge des Auftretens von drei Bauherren (Bezirk, Röm.-Kath. 
Kirchgemeinde, Halter AG) und angesichts der angestrebten, 
verdichteten Mischnutzung sind verschiedene Abparzellierun-
gen und Landtausche notwendig. Das widerspiegelt sich auch 
in der Abstimmungsfrage. Konkret soll das Areal Einsiedlerhof 
(heute ¾ Eigentum Bezirk und ¼ Eigentum Stiftung Jugendkirche) 
gemäss vorstehender Grafik aufgeteilt werden.

Wichtig zu wissen ist, dass diese Parzellierungen erst vorgenom-
men werden, wenn eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt.

 Bauprojekt und Raumprogramm sind in der Botschaft näher 
vorgestellt. Der Bezirk bringt alle seine Abteilungen im Verwal-
tungszentrum unter, inkl. Musikschule und Bibliothek.

 Zentralisierung / Nutzung von Synergien
 Treffpunkt / Mehrfachnutzung
 Bürgernähe und Barrierefreiheit
 Flexible Raumnutzung
 Aufwertung Ortsbild
 Verbesserung des öffentlichen Parkplatzangebots
 Altes Schulhaus bleibt Schulhaus
 Keine Gefährdung der traditionellen Anlässe im Paracelsus-

park (grundbuchlich gesicherte Duldung von Immissionen)

 Lösung für das Areal Einsiedlerhof  
(wirtschaftlich nicht sanierungsfähig)

 Lösung für das Haus Raben (mittelfristiger Sanierungsbedarf)
 Unwirtschaftliche Nutzung der Bezirksliegenschaften
 Wegfall der Fremdmieten (Franken 164 000/Jahr)
 Minergie P-Standard / Fernwärme
 Neue Zusatzerträge (Mieterträge Rathaus, gebührenpflichtige 

Parkplätze [auch für die Mitarbeitenden der Verwaltung])
 Wegfall von geplanten und bereits genehmigten Schulbauten 

(Kindergarten Nordstrasse, Einsparung ca. Franken 2,3 Mio.)
 Eigenes Bauland
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ABER:

Warum eine Investorenlösung?
Aufgrund der räumlichen Überschneidungen, der Vielzahl von 
Nutzungen, der anspruchsvollen Situation (Standort) sowie aus 
wirtschaftlichen Gründen, ist diese Lösung einfach und effizient.

Warum keine Abgabe im Baurecht?
Eine Abgabe im Baurecht ist aufgrund der räumlichen Über-
schneidungen, der Vielzahl der Nutzungen und der fehlenden 
Attraktivität für einen Investor, der Stockwerkeinheiten verkau-
fen will, nicht ideal, wenn nicht gar unrealistisch.
Es sollen vielmehr klare und einfache Verhältnisse geschaffen 
werden (Parzellierung, Verkauf).
Das Volk hat die Abgabe des Einsiedlerhof-Areals im Baurecht 
wiederholt und deutlich abgelehnt. Ein etwaiger Baurechtszins 
vermöchte gerade die Fremdmieten zu decken und ist finanziell 
nicht attraktiv.
Mit einer Abgabe im Baurecht an einen Meistbietenden würde 
zudem eine «Katze im Sack» gekauft.

Warum kein Verkauf des gesamten Areals?
Der Bezirksrat erachtet dies als politisch chancenlos. Die Bevöl-
kerung hat zu Recht stets ein öffentliches Interesse an diesem 
Standort bekundet.

Was passiert mit dem Rathaus und dem Haus Raben?
Das Rathaus soll vermietet werden (Bezirksgericht, ev. Notariat, 
Konkurs-/Betreibungsamt, Einsiedeln Tourismus).
Das Haus Raben ist im aktuellen Zustand schlecht vermietbar 
und soll verkauft werden (separate Sachvorlage erforderlich).

Warum kann das KK 2 Raben (Dorfzentrum) nicht für die Verwal-
tung genutzt werden?
Derzeit befinden sich darin 24 Einsiedler Vereine und drei Kin-
dergartenklassen. Nebst einer Unruhe im Dorf wären neue 
Schulräumlichkeiten zu suchen bzw. zu schaffen, weil solche der-
zeit nicht vorhanden sind. Zudem wären erhebliche Umbauten 
notwendig. Abgesehen davon ist die Genossenschaft KK2Raben 
noch Baurechtsnehmerin bis 2076.

Einzelne
Grundsatzfragen
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Es wird eine Ausgabenbewilligung von brutto Franken 18,95 
Mio. beantragt. Diese setzen sich aus den Erstellungskosten von 
Franken 15,50 Mio. (fixer Pauschalpreis mit Halter AG) und Zu-
satzkosten inkl. Reserve von Franken 3,45 Mio. zusammen.

Bei Annahme der Vorlage wird der Bezirk von der Halter AG Fran-
ken 5,50 Mio. und von der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Franken 
0,86 Mio. für die Landkäufe erhalten, sodass netto Projektkos-
ten von Franken 12,59 Mio. resultieren.

Der Verkauf des Hauses Raben würde sodann weitere ca. Fran-
ken 1,10 Mio. generieren (separate Sachvorlage notwendig) und 
mit dem Verzicht auf den bereits genehmigten Kindergarten 
Nordstrasse lassen sich sofort Franken 2,30 Mio. einsparen.

Der Bezirksrat geht davon aus, dass die Verwaltungskosten letzt-
lich tiefer ausfallen werden, sieht man von den gesetzlich not-
wendigen Wertabschreibungen des erhaltenen, neuen Gebäu-
des ab.

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln emp-
fiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Sachvor-
lage zuzustimmen.

Sie weist aber darauf hin, dass sie den Spielraum für weitere 
Investitionen in den kommenden Jahren bei gleichbleibendem 
Steuerfuss sehr eng betrachte. Die Finanzierung müsse sodann 
aus Fremdmitteln bestritten werden. Die Gesamtverschuldung 
des Bezirks wird kritisch beurteilt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Amortisationen/Abschreibun-
gen des Verwaltungszentrums würden auch die Erfolgsrechnung 
stark belasten (Franken 867 000/Jahr während den ersten fünf 
Jahren, Franken 731 000/Jahr während den weiteren 20 Jahren).

Finanzielle  
Aspekte
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Stellungnahme des Bezirksrates

Der Bezirksrat ist überzeugt, dass mit der Sachvorlage und der 
vorgesehenen Mischnutzung ein Mehrwert für Einsiedeln und 
seine Bevölkerung geschaffen werden kann. Das Einsiedlerhof-
Areal bleibt der Öffentlichkeit vielfältig erhalten.

Die dargestellten sachlichen und wirtschaftlichen Gründe sind 
evident und die Sachvorlage stellt einen wichtigen Befreiungs-
schlag dar, mit dem mittelfristige Probleme und Kosten elegant 
vermieden werden können. 

Wichtig für den Bezirksrat ist auch, dass das einheimische Ge-
werbe vom Totalunternehmer berücksichtigt und bei gleichwer-
tigem Angebot beauftragt werden muss.

Die Landabtretungen an die Halter AG und die Röm.-Kath. Kirch-
gemeinde werden sodann erst vollzogen, wenn eine rechtskräf-
tige Baubewilligung vorliegt.

Für die Realisierung der Einsiedlerhof-Überbauung ist eine Zu-
stimmung sowohl des Bezirks als auch der Röm.-Kath. Kirchge-
meinde notwendig. Sagen die Bezirksbürger Nein, ist das ganze 
Projekt erledigt. Sagt nur die Kirchgemeinde Nein, können Bezirk 
und Halter AG eine weitere Umsetzung prüfen. Resultiert aber 
ein Mehraufwand ist erneut das Volk zu befragen und ein Zusatz-
kredit einzuholen. Die Stimmberechtigten hätten in diesem Fall 
wiederum das letzte Wort.
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Abstimmungsfrage

Wollen Sie dem Bau des Verwaltungszentrums «Einsied-
lerhof» (inkl. Tiefgarage) und der hierfür notwendigen Aus-
gabenbewilligung von brutto Franken 18,95 Mio.

 sowie der gleichzeitig notwendigen Abtretung von 
749 m² Land ab dem Grundstück Einsiedlerhof (GB 
1889) an die Röm.-Kath. Kirchgemeinde Einsiedeln und 
dem Kauf einer Fläche von 173 m² derselben, was eine 
Differenzzahlung der Röm.-Kath. Kirchgemeinde an den 
Bezirk Einsiedeln von Franken 864 000 ausmacht (= 
576 m² zum Preis von Franken 1500/m²)

 und dem Verkauf von 1376 m² Land ab dem Grundstück  
Einsiedlerhof (GB 1889) zum Preis von Franken 4000/m²  
(= Franken 5 504 000) an die Investorin/Totalunter-
nehmerin Halter AG

zustimmen? 

Blick auf das Pfarreiheim (rechts), den öffentlichen Innenhof und das Ver-
waltungszentrum.
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Sachvorlage  
«Teilrevision der Nutzungsplanung 1  
(Integration Gewässerraum und Naturgefahren)» 

Bei dieser Sachvorlage geht es um die Umsetzung von Vorga-
ben aus übergeordneten Erlassen (Raumplanungsgesetz, Was-
serbau- und Waldverordnung, Naturgefahrenstrategie Kanton 
Schwyz). Bezirk und Gemeinden sind demnach verpflichtet, den 
Raumbedarf für oberirdische Gewässer zu sichern und die Na-
turgefahren im Zonenplan darzustellen.

 Die detaillierten Änderungen und Planausschnitte sind in der 
Botschaft vorgestellt.

2018 wurde ein öffentliches Mitwirkungsverfahren mit Informa-
tionsveranstaltung durchgeführt. 2019 erfolgte eine Vorprüfung 
durch den Kanton. 2020 wurde die Teilrevision des Nutzungs-
planes 1 öffentlich aufgelegt. Von den eingegangenen 14 Ein-
sprachen konnte die Mehrheit ganz oder teilweise gutgeheissen 
werden oder sie wurden zurückgezogen. Die restlichen sind 
rechtskräftig erledigt.

Das Gewässerrauminventar des Bezirks wurde vom Regierungs-
rat 2014 genehmigt. Dieses ist in die Nutzungsplanung aufzuneh-
men. In der vorliegenden Teilrevision werden nur die Gewässer-
räume innerhalb der Bauzonen an Fliessgewässern festgelegt.

Die Festsetzung der Gewässerraumzone hat massgebende Aus-
wirkungen auf die zulässigen Nutzungen entlang der Gewässer. 
Neue Anlagen müssen standortgebunden sein und im öffentli-
chen Interesse liegen. Für bestehende Bauten gilt aber die Be-
standesgarantie.

Das Baureglement wird mit einem neuen Art. 59a ergänzt, der 
die Rechtslage gemäss Gewässerschutzgesetzgebung wieder-
gibt.

 

Worum geht es?

Verfahren

Gewässerraum

Auswirkungen
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Grundlage bildet hier die Naturgefahrenstrategie des Kantons. 
Gefahrenzonen werden nach den vom Kanton erstellten Ge-
fahrenkarten ausgeschieden und sind in der kommunalen Nut-
zungsplanung innert zwei Jahren umzusetzen.

Der Bezirk hat sich intensiv mit der Naturgefahrensituation aus-
einandergesetzt und die Gefahrenbereiche an den Verlauf der 
Parzellen angepasst.

Das Baureglement wird mit Vorschriften betreffend die Gefah-
renzonen ergänzt. Damit soll Transparenz und Rechtssicherheit 
für die Betroffenen geschaffen werden. In den Gefahrenzonen 
mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung zieht die Baubewilli-
gungsbehörde die kantonale Fachstelle hinzu.

Bereits heute dürfen in der roten Gefahrenzone (erhebliche Ge-
fährdung) keine neuen Bauten errichtet werden. Bei mittlerer 
Gefährdung (blaue Gefahrenzone) muss mittels Massnahmen 
zur Gefahrenbehebung sichergestellt werden, dass Menschen, 
Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind. Bei gerin-
ger Gefährdung (gelbe Gefahrenzone) erfolgt lediglich ein Hin-
weis auf die Gefahr.

Naturgefahren

Auswirkungen
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Nutzungsplanung - Teilrevision 1
(Gefahrenzonen und Gewässerräume)

Änderungsplan Willerzell

Hinweisender Planinhalt

Perimeter Abgrenzung Gefahrenkarte

Bauzonen (gem. rechtskräftigem Zonenplan)

Nutzungsplanfestlegungen

Gefahrenzone rot erhebliche Gefährdung

Gefahrenzone blau mittlere Gefährdung

Gefahrenzone gelb geringe Gefährdung

Überlagernde Festlegungen
GWÜ Gewässerraumzone (Überlagert)

ORIENTIEREND

340-11

Digitale Vermessungsdaten: Quelle: AVG SZ Stand: 4.2.2020

RU

Bezirksgemeindeversammlung

22. Juni 2021

Beispiel: Kantonale Naturgefahrenkarte, Ausschnitt Willerzell

Beispiel: Änderungsplan, Ausschnitt Willerzell

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie dem Teil 1 der Teilrevision der Nutzungsplanung 
betreffend die Integration des Gewässerraums und der 
Naturgefahren in den Zonenplan sowie der Änderung der 
Art. 44, 59 und 59a des Baureglements gemäss den öffent-
lichen Auflagen vom 17. April 2020 bis zum 18. Mai 2020 
und 14. Mai 2021 bis zum 14. Juni 2021 zustimmen?

NaturgefahrenkarteNaturgefahrenkarte
erhebliche Gefährdung
mittlere Gefährdung
geringe Gefährdung
Restgefährdung
keine Gefährdung bekannt
Gefährdungshinweis
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Sachvorlage 
«Teilrevision der Nutzungsplanung 2 (plangrafische 
Anpassungen und Nachführungen sowie Teilaufhe-
bung des Gestaltungsplanes Eschbach)» 

Im Zusammenhang mit der vorstehenden Teilrevision der Nut-
zungsplanung 1 und der Erarbeitung der Gewässerräume und 
der Integration der Naturgefahren wurde der Zonenplan de-
tailliert überprüft. Dabei wurden zum einen ungenaue Abgren-
zungen festgestellt; häufig hat sich in den vergangenen Jahren 
nämlich die Parzellierung geändert, ohne dass die Zonenabgren-
zungen angepasst worden sind. Zum anderen wurde im Rahmen 
von Baugesuchen bemerkt, dass die bewilligten Nutzungsplan-
unterlagen teilweise fehlerhaft sind.

Das Ziel der Teilrevision der Nutzungsplanung 2 ist daher, einen 
bereinigten Zonenplan auszuarbeiten, der als Grundlage für die 
nächste Gesamtrevision dient. Es geht vorliegend nur und erst 
um geringfügige Zonengrenzkorrekturen unter 300 m2. Es wer-
den keine neuen Bauzonen geschaffen.

 Die detaillierten Änderungen und Planausschnitte sind in der 
Botschaft vorgestellt.

Die Teilrevision der Nutzungsplanung 2 betrifft sachlich folgende 
Punkte:
 Einheitliche Zuteilung von Feinerschliessungsstrassen  

zu angrenzender Bauzone und Darstellung der Grob - 
er schliessungsstrassen in Weiss.

 Anpassungen der Bauzonengrenzen an Strassenrand.
 Anpassungen der Bauzonengrenzen an Parzellengrenzen.
 Anpassung der Zonengrenzen an die Waldgrenzen.
 Korrekte Abstimmung der Dorfzone mit speziellen  

Auflagen (I–IV) mit dem Kernzonenplan.

Worum geht es?

Konkret
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 Teilaufhebung des Gestaltungsplanes «Eschbach» infolge Ver-
fall der Rodungsbewilligung (Wald bleibt bestehen; Nutzung 
der Bodenfläche fällt dahin) und Festlegung von reduzierten 
Waldabstandslinien.

Beispiel betreffend Zuteilung der Fein- und Groberschliessungsstrassen.

Teilrevision 2 – Nachführungen Zonenplan

Zuteilung aufgrund Feinerschliessung / Groberschliessung:
 Strassen welche beidseitig an Bauzone angrenzen werden als

Bauzone betrachtet.
 Feinerschliessungsstrassen werden der Bauzone zugewiesen.

Beispiel Dorf Einsiedeln

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie dem Teil 2 der Teilrevision der Nutzungsplanung 
betreffend plangrafischen Anpassungen und Nachführun-
gen am Zonenplan sowie der Teilaufhebung des Gestal-
tungsplans Eschbach gemäss der öffentlichen Auflage vom 
17. April 2020 bis zum 18. Mai 2020 zustimmen?
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